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Bad Salzuflen, 18. Mai 2010

Ihr Zeichen: 

Ihr Schreiben vom:

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid auf Ablehnung nachträglicher Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen an der Autobahn A 2 zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen-Lippe und Herford/Bad Salzuflen legen wir Widerspruch ein.

Begründung:

Zunächst einmal haben wir einen Antrag auf Lärmschutz in dem Bereich zwischen den Anschlussstellen Bielefeld und Herford/Bad Salzuflen gestellt, nicht wie in Ihrem Schreiben ausgewiesen, zwischen Ostwestfalen-Lippe und Herford/Bad Salzuflen!!!


Die Überprüfung unseres Antrages sollte gem. den Bestimmungen des § 75 VwVfG NRW unter Berücksichtigung der Erfordernisse u.a. der Paragraphen 24 (2), 26 und 36 sowie des 16. BImSchv erfolgen. Das erfordert eine genaue und sorgfältige Untersuchung der Verhältnisse an dem von jedem einzelnen Antragsteller (in diesem Fall) bewohnten Objekt. Somit sind die Daten vom ursprünglichen Verfahren mit den heutigen Werten zu vergleichen. Erst eine Gegenüberstellung aller Werte erlaubt eine Bewertung unseres Antrages. Die von Ihnen getroffenen allgemeinen Aussagen und Vermutungen werden unserem rechtlich begründeten Anspruch nicht gerecht.

Im Übrigen entsprechen die von Ihnen gemachten Ausführungen im ersten Abschnitt Ihres Schreibens genau unseren Ausführungen, sollten dementsprechend von Ihnen  berücksichtigt werden und bedürfen keiner weiteren Erwähnung.
Bereits abgeschlossene Entschädigungsverfahren spielen für die Bearbeitung unseres Antrages keine Rolle.

Ihr Argument, dass die Zahlen aus dem Jahr 2005 für den Landesbetrieb Straßen verbindlich sind, ist so nicht korrekt. Im Gesetzestext heißt es eindeutig, dass bei allen Vorhaben mit aktuellen, offiziellen Zahlen zu arbeiten ist. Dies ist hier möglich. Die Dauerzählstellen  bieten immer neueste Zahlen, die offiziell anerkannt  und  genauer sind als die manuellen Zählungen über einen begrenzten Zeitraum. 

Im Übrigen bedient sich der Landesverband durchaus aktueller, offizieller Zahlen, wenn es für das jeweilige Vorhaben im Sinne der Behörde von Vorteil ist, so dass von einer Verbindlichkeit nicht die Rede sein kann. Als Beleg verweisen wir u.a. auf das Planungsvorhaben zur Anbindung der Ostwestfalenstr. an die Herforder Straße auf Bielefelder Gebiet.

Unabhängig von internen Regelungen erwarten wir, dass im Interesse unserer Gesundheit Anträge mit der entsprechenden Sorgfalt, Fairness und unter Berücksichtigung aller rechtlichen Ansprüche bearbeitet werden.

Ihr Argument, dass wir Schlussfolgerungen allein aufgrund der Zählstellen gezogen haben ist nicht korrekt. Wenn Sie unseren Antrag genau betrachten werden Sie feststellen, dass wir die zwischen den Zählstellen liegenden Ausfahrten,  gem. den im Internet einsehbaren Zählkarten berücksichtigt haben und in unsere Schlussfolgerungen einbezogen haben. Somit entsprechen diese sehr wohl den heutigen realen Verhältnissen. Zudem entsprechen die von uns rechnerisch ermittelten Werte genau den von uns auch manuell ermittelten Verkehrsmengen.
Hier ist somit eine erneute Überprüfung ihrer Sichtweise auf Basis der von uns vorgebrachten Argumente erforderlich.

Interessant empfinden wir die Tatsache, dass Sie in Ihren Argumentationen nun  das von den Kreisverwaltungen Herford und Bad Salzuflen in Auftrag gegebene Lärmgutachten mit erfolgten Messungen berücksichtigen.
Seit Jahren werden von uns geforderte Messungen vom Landesbetrieb Straßen kategorisch abgelehnt. Seit Jahren weigert man sich dort, u.a.  von uns durchgeführte Messungen auch nur anzusehen. Das Sie diese jetzt in Ihrer Argumentation berücksichtigen (weil die Ergebnisse mal gerade günstig scheinen???) und auch noch als Beweis für richtig erstellte Prognosen ansehen, verwundert doch sehr und kann von uns nicht ernst genommen werden. Hier ist sicherlich intern zwischen ihnen zu klären, welche Strategie sie denn nun verfolgen wollen um ihre Glaubwürdigkeit wieder herzustellen.

Im Übrigen wurden diese Messungen nicht an unserem Standort durchgeführt. Desweiteren erfolgten die Untersuchungen nach langem Warten an einem ganz "speziellen" Tag und zu ganz "speziellen" Zeiten, die den dauernden Verkehrsfluss nicht im Entferntesten darstellen. Das führt dazu, dass  die Hochrechnungen für das gesamte Verkehrsaufkommen nicht der Realität entsprechen.
Außerdem ist die zu dem Zeitpunkt herrschende Wirtschaftskrise und das damit verbundene, u.U. etwas geringere Verkehrsaufkommen,  lange Geschichte, wie die Dauerzählstellen eindeutig belegen und Prognosen auch des Verkehrsministeriums darlegen. (s. Bericht vom 18.05.2010 ARD PlusMinus, Aussage aus dem Verkehrsministerium: erwartete Erhöhung des LKW Verkehrs bis 2025 mehr als 50%.  Da der Autobahnabschnitt eine der wichtigsten Transitstrecken darstellt, ist wohl auch nicht davon auszugehen, dass sich diese Steigerung ausgerechnet hier nicht in dem befürchteten Ausmaß auswirken wird).

Als Hinweis bleibt noch zu erwähnen, dass trotz dieser "widrigen" Umstände, die Messungen besonders im Nachtbereich Werte ergeben haben, die weit über den zulässigen Höchstwerten und mehr als 2,1 dB(A) über den ursprünglichen Lärmpegeln liegen.

Allgemein gültige Faustformeln zur Berechnung der Lärmsteigerung sind aufgrund der Tatsache, dass die A2 eine der mit Schwerlast-LKW`s meist befahrene Autobahn im Bundesgebiet ist, nicht anwendbar. 

Ihre Darstellungen zu den Verkehrsmengen die nötig wären um eine Steigerung von 2,1 dB(A) zu bewirken sind nicht folgerichtig, da der Lärmpegel bei einem LKW-Anteil von mehr als 20% fast ausschließlich eben durch diesen Schwerlastverkehr bedingt wird. Die übrige Verkehrsmenge spielt da nur noch eine untergeordnete Rolle.  Hier sind individuelle Berechnungen der Lärmpegel unabdingbar. Diesen Rechtsanspruch fordern wir ein.


Allgemeine Aussagen zur Schallausbreitung sind hier ebenfalls nicht zielführend. Der in unserem Antrag enthaltene allgemeine Hinweis sollte lediglich dazu dienen auf evtl. Ansprüche aufmerksam zu machen.  

Die Tatsache, dass Sie die Planungen für den unsäglichen Bau der Tank- und Rastanlage mit in Ihre Argumentationen einbeziehen empfinden wir ähnlich" bemerkenswert" wie die Einbeziehung des Mess-Gutachtens zur Bestätigung ursprünglich ermittelter Prognosen.

Der Landesbetrieb Straßen hat sämtliche Untersuchungen nur und ausschließlich, trotz unserer vorgebrachten Aufforderung die Gesamtsituation zu beleuchten, auf die Lärmimmissionen der Anlage ausgelegt und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, von uns im Übrigen ebenfalls deutlich angezweifelt, dass die Tank- und Rastanlage keinen zusätzlichen Lärm verursacht. 
Eine Berücksichtigung der Gesamtsituation an der A2 wurde vehement abgelehnt mit den Hinweisen die in unserem ersten Antrag ausführlich beschrieben wurde. Die in diesem Zusammenhang ermittelten Lärmwerte an ausgewählten Gebäuden beziehen sich ausschließlich auf die Auswirkungen die die Tank- und Rastanlage auf den Lärmpegel hat,  nicht auf fehlgeschlagene Verkehrsprognosen. Nach Aussage des Landesbetrieb Straßen handelt es sich hierbei um zwei ganz unterschiedliche Maßnahmen, die nicht miteinander vermischt werden dürfen.  (s. Planfeststellung Tank- und Rastanlage mit dem Hinweis auf Überprüfung wie beantragt)

In so Fern sind auch hier ihre Ausführungen für den von uns vorgebrachten Antrag nicht sachdienlich und können zu keiner Schlussfolgerung führen, die eine Ablehnung unseres Antrages begründet.
Dies trifft dann auch für die Heranziehung des Mess-Gutachtens zur  Beurteilung unseres Antrages zu, da die dort enthaltenen Messungen nach Aussage des Landesbetrieb Straßen keinerlei
Bedeutung haben.


Fazit:

Bei genauer Betrachtung bleiben keine Argumente Ihrerseits übrig, die eine Ablehnung unseres Antrages begründen.

Die Überprüfung unsers Anspruchs auf nachträglichen Lärmschutz ist als mangelhaft zu bezeichnen und in Bezug auf den zu untersuchenden Autobahnabschnitt falsch. 

Wir erwarten eine genaue Analyse der heutigen, realen Ist-Situation und einen Vergleich mit den ursprünglichen Planungen. Auf eine strukturierte Abarbeitung unserer gesamten Argumente bestehen wir.

Hier geht es um unsere Gesundheit die wir schützen müssen. Wir erwarten eine fachlich kompetente Überprüfung aller unserer vorgebrachten Argumente. Vielleicht können ihnen hier ihre niedersächsischen Kollegen behilflich sein, die offensichtlich, trotz ebenfalls fehlender finanzieller Mittel, einen offeneren und faireren Umgang mit der lärmgeplagten Bevölkerung pflegen.

Mit freundlichem Gruß


